
 
 
 
 
 
IGS Wardenburg, Am Everkamp 1, 26203 Wardenburg                   04407-71740,          stefanie.treidel@igs-wardenburg.eu,       www.igs-wardenburg.de 

 
 

           Wardenburg, im Februar 2026 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte,  

der Sportunterricht an der IGS Wardenburg bietet den Schülerinnen und Schülern vielfältige Be-

wegungs- und Körpererfahrungen. Ziel ist es, die Freude an der Bewegung zu fördern, Bewe-

gungsdefizite auszugleichen und eine gesunde körperliche Entwicklung zu unterstützen. 

Ein abwechslungsreiches Sportangebot birgt jedoch auch Gefahren und erfordert besondere  

Sicherheitsvorkehrungen. Deshalb bitten wir Sie um Ihre Unterstützung. 

Bitte beachten Sie an Tagen, an denen Sportunterricht stattfindet, folgende Punkte, die sich an 

den Bestimmungen für den Schulsport orientieren: 

 

Sportbekleidung 

• Schmuckgegenstände (Uhren, Ketten, Ringe, Ohrringe, Armbänder, Piercings usw.) gehören 

nicht zur Sportbekleidung und müssen vor dem Unterricht abgelegt werden.  

• Künstliche oder übermäßig lange Fingernägel sind vor Beginn des Sportunterrichts zu ent-

fernen oder fachgerecht abzukleben, um eine Eigen- und Fremdgefährdung auszuschließen. 

Das erforderliche Abklebematerial ist von den betroffenen Schülerinnen und Schülern selbst 

mitzubringen und so rechtzeitig zu verwenden, dass ein pünktlicher Beginn des Unterrichts 

gewährleistet ist. 

• Es sind nur feste Sportschuhe mit abriebfester Sohle erlaubt (keine Turnschläppchen, keine 

Freizeitschuhe).  

• Lange Haare müssen vor dem Sportunterricht zusammengebunden werden. 

• Die Kinder sollen zweckmäßig gekleidet sein, d. h. mit Sporthose, T-Shirt, Strümpfen und 

Sportschuhen (keine Straßenkleidung). Die Bekleidung muss Bewegungsfreiheit erlauben 

und dennoch körpernah anliegen, um z. B. ein Hängenbleiben an Geräten o. Ä. zu vermeiden. 

• Im Sommer muss die Sportbekleidung an die Verhältnisse draußen angepasst werden (Sport-

schuhe für draußen etc.) 

• Das Tragen von Brillen geschieht auf eigene Gefahr. Grundsätzlich werden Sportbrillen oder 

Kontaktlinsen empfohlen. 

 

Aufsicht 

• Die Sporthalle bzw. der Sportplatz dürfen nur unter Aufsicht einer Lehrkraft betreten und 

erst nach Abmeldung bei dieser wieder verlassen werden. 

 

Die Schule und die Sportlehrkraft haften nicht für verlorene Wertsachen. Es wird empfohlen, 

diese nicht zum Sportunterricht mitzubringen. 
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Befreiung vom Sportunterricht 

Die Bestimmungen für den Schulsport (RdErl. d. MK v. 01.12.2023 – 24-52100/1 – VORIS 22410 – 

veröffentlicht in: SVBl. 1/2024, S. 6–17.) sagen hierzu zusammenfassend folgendes:   

Alle Schülerinnen und Schüler sind grundsätzlich verpflichtet, entsprechend ihren individuel-

len Möglichkeiten am Sportunterricht teilzunehmen. 

 

Gesundheitliche Beeinträchtigung: 

Liegt eine gesundheitliche Beeinträchtigung vor, entscheidet 

• im Sportunterricht die zuständige Lehrkraft, nach Rücksprache mit der Schülerin bzw. dem 

Schüler und unter Berücksichtigung eines ggf. vorliegenden ärztlichen Attests über geeignete 

alternative Teilnahmeformen oder Ersatzleistungen. Mögliche Ersatzleistungen sind z. B.: Unterstützung 

beim Auf- und Abbau, Betreuung von Stationen oder Hilfestellungen, Schiedsrichtertätigkeiten, Dokumentation des Unterrichts, 

Beobachtungs- und Reflexionsaufgaben, thematisch passende schriftliche Arbeiten. 

Diese Ersatzleistungen werden bewertet und fließen in die Sportnote ein. 

 

Befreiung vom Schulsport: 

Eine vollständige Befreiung ist nur in besonders begründeten Ausnahmefällen möglich und setzt 

einen schriftlichen Antrag der Erziehungsberechtigten bzw. der volljährigen Schülerin oder des 

volljährigen Schülers voraus. 

• Zuständigkeiten bei Befreiungen: 

→ Kurzfristige Befreiung: Entscheidung durch die Lehrkraft (bzw. die verantwortliche Per-

son nach Nr. 2.1 im außerunterrichtlichen Schulsport). 

→ Befreiung bis zu drei Monaten: Entscheidung durch die Schulleitung. 

→ Befreiung über drei Monate hinaus: Entscheidung durch die Regionalen Landesämter 

für Schule und Bildung. 
 

Bewertung im Sportunterricht 

Die Bewertung im Fach Sport ergibt sich aus folgenden Kriterien: 

• die sportliche Leistung  

• die Leistungsbereitschaft (regelmäßige Teilnahme, Mitbringen von Sportzeug, Mitarbeit 

und Einsatz im Unterricht)  

• der individuelle Lernfortschritt.   

 

Bei Nichtbeachtung der oben genannten Sicherheitshinweise kann eine Schülerin / ein Schüler 

von der Unterrichtsteilnahme ausgeschlossen und diese Stunde mit einem „nicht erreicht“ bzw. 

mit der Zensur 6 bewertet werden. Dies gilt auch bei unentschuldigtem Fernbleiben vom Un-

terricht.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Sportlehrkräfte der IGS Wardenburg 
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Bitte ausdrucken und bei der Sportlehrkraft abgeben! 

Name: .............................................................      Klasse: .......................  

Von der Information bezüglich des Sportunterrichts an der IGS Wardenburg (Februar 2026) 

haben wir Kenntnis genommen.  

Bei meinem/unserem Kind liegen folgende gesundheitliche Einschränkungen für den Sportun-

terricht vor: 

________________________________________________________________________ 

Datum: .........................  

Unterschrift der Erziehungsberechtigten: ............................................................... 

Unterschrift der Schülerin / des Schülers: .....................................................................  


